
6.6.  Soweit  der  Kunde  seine  Mitwirkungspflichten  nicht  ord-  

voll-  kostenfrei,  uns  Mitwirkungsleistungen  sind  für  6.5.  
stän  

steht  uns,  erfüll  nungsgemäß  

  Alle  

t  ,  

 Geschäftsbedingungen  
(„AGB“) gelten für alle Verträge der Cloud Incubator GmbH,  

Äulestrasse 19,  7207 Tübingen  (nachfolgend  „wir“/„uns“)  mit  
unseren Kunden (nachfolgend: „Kunde“) im Bereich der Unter-  
stützung und Beratung z.B. im Bereich Informations-

sicherheit und Datenschutz („Dienstleistung“) sowie für alle weite

ren Leistungen, für die die Geltung dieser AGB vereinbart wird.  
1.2.  Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-  
stehende  oder  ergänzende  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  
des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil,  
als  wir  ihrer  Geltung  ausdrücklich  zugestimmt  haben.  Dieses  
Zustimmungserfordernis gilt insbesondere auch dann, wenn wir  
in Kenntnis der AGB des Kunden die Dienstleistungen vorbehalt-  
los ausführen.  

1.3.  Im  Einzelfall  getroffene,  individuelle  Vereinbarungen  mit  
dem Kunden haben Vorrang vor diesen AGB.  

Kunden  

ihm vereinbarten Mitwirkungsleistungen zu erbringen.  

erbringen.  

ten zusätzlichen Aufwands zu.  
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Geltung  

 
 

4.2.  Der Auftrag kann insbesondere vorsehen, dass die Dienst-  
leistungen  während  einer  festen  Laufzeit  erbracht  werden.  In  

1.1.  Die  vorliegenden  Allgemeinen  diesen Fällen ist eine vorzeitige ordentliche Kündigung ausge-  
schlossen.  

4.3.  Soweit der Auftrag über die Erbringung von Dienstleistun-  
gen auf unbestimmte Dauer geschlossen wurde, kann er von  
jeder Partei jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten ordentlich  
gekündigt werden.  

4.4.  Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem  
Grund bleibt unberührt.  

5.  Termine und Verzug  
 
 
 
 
 
 
 

2.  

 
 
 
 
 
 
 

Angebot und Auftrag  

5.1.  Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn wir sie mit  
dem Kunden im Einzelfall schriftlich als verbindlich vereinbart  
haben.  

5.2.  Ist die Nichteinhaltung einer bestimmten Leistungszeit auf  
Ereignisse  zurückzuführen,  die  wir  nicht  zu  vertreten  haben,  
verschiebt sich der Termin bzw. die Frist um die Dauer der Stö-  
rung einschließlich einer angemessenen Anlaufphase.  

2.1.  Unsere  Angebote  sind,  soweit  nicht  anders  angegeben,  6.  Mitwirkungspflichten des  

freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem  
Kunden technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne,  
Berechnungen, Kalkulationen) oder sonstige Unterlagen, auch in  
elektronischer Form, überlassen haben. An allen dem Kunden im  
Angebotsstadium  überlassenen  Unterlagen  behalten  wir  uns  
sämtliche Eigentums- und Schutzrechte einschließlich aller Ur-  
heberrechte vor.  

2.2.  Die Beauftragung der Dienstleistungen durch den Kunden  
gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Beauf-  
tragung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Ver-  
tragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang  
bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder in Textform  
(z.B.  durch  Auftragsbestätigung)  oder  durch  Erbringung  der  
Dienstleistungen an den Kunden erklärt werden.  

6.1.  Der Kunde stellt uns die zur Erbringung der Dienstleistun-  
gen erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Unterlagen  
zur Verfügung. Wir dürfen von der Vollständigkeit und Richtig-  
keit und jeweiligen Aktualität dieser Arbeitsmittel, Informationen  
und Unterlagen ausgehen, es sei denn, dass diese offensichtlich  
unvollständig, unrichtig oder nicht mehr aktuell sind.  

6.2.  Dem Kunden obliegt es, uns Zutritt zu seinen Räumlichkei-  
ten und Zugang zu der dort vorhandenen informationstechni-  
schen Infrastruktur zu gewähren, soweit dies zur Erbringung der  
Leistung erforderlich ist.  

6.3.  Der Kunde benennt uns einen fachkundigen Ansprechpart-  
ner, der im Hinblick auf die Abstimmung der Dienstleistungen  
für den Kunden verbindliche Entscheidungen treffen kann.  

6.4.  Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet, alle weiteren mit  
3.  Erbringung der Dienstleistungen  

3.1.  Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, schulden  
wir bei der Erbringung der Dienstleistungen keinen spezifischen 

 

dig, fristgerecht und in der vereinbarten Art und Weise zu  

Leistungserfolg, sondern erbringen Dienstleistungen  

i.S.d. §§ 611 ff. BGB. 

3.2.  Inhalt und Umfang der von uns geschuldeten Dienstleis-  
tungen ergeben sich aus dem jeweiligen Auftrag. Die darüber  
hinausgehende  Projekt-  oder  Erfolgsverantwortung  trägt  der  

 
 

 unbeschadet  weitergehender  
gesetzlicher Ansprüche, die Vergütung unseres dadurch beding-  

Kunde selbst.  
7.  Preise und Zahlungsbedingungen  

3.3.  Wir werden unsere Dienstleistungen nach den Grundsätzen  
ordnungsgemäßer Berufsausübung und unter Berücksichtigung  
des zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses anerkannten Standes  
der einschlägigen Wissenschaft und Technik erbringen.  

3.4.  Wir  werden  die  Dienstleistungen  an  dem  vereinbarten  
Einsatzort oder in unseren Geschäftsräumen innerhalb der übli-  
chen Arbeitszeiten erbringen.  

3.5.  Wir werden dem Kunden regelmäßig über den Fortgang  
der  Dienstleistungen  berichten.  Sofern  wir  mit  dem  Kunden  
vereinbart haben, die Ergebnisse der vertragsgegenständlichen  
Dienstleistungen schriftlich darzustellen, ist nur die schriftliche  
Darstellung maßgebend. Davon abweichende mündliche Erklä-  
rungen und Auskünfte durch uns bzw. unsere Mitarbeiter oder  
durch uns beauftragte Dritte sind demgegenüber unverbindlich.  

7.1.  Die vom Kunden an uns unter dem Auftrag zu zahlende  
Vergütung ergibt sich aus dem jeweiligen Auftrag.  

7.2.  Soweit nicht in dem Auftrag anders angegeben, verstehen  
sich  sämtliche  Preise  zuzüglich  Umsatzsteuer  in  gesetzlicher  
Höhe.  

7.3.  Reisekosten  und  -spesen  sowie  sonstige  Aufwendungen  
werden in angemessener Höhe erstattet, zumindest nach den  
steuerlichen Pauschalsätzen, soweit nicht abweichend vereinbart.  
Reisezeit gilt als Arbeitszeit.  

7.4.  Werden  Dienstleistungen  nach  Aufwand  vergütet,  doku-  
mentieren wir Art und Dauer der Tätigkeiten und übermittelt  
diese Dokumentation auf Wunsch mit der Rechnung.  

7.5.  Soweit nicht anders vereinbart, werden wir Dienstleistun-  
gen monatlich abrechnen. Die Vergütung ist innerhalb von 14  

4.  Laufzeit und Kündigung  Tagen ab Rechnungsstellung fällig und zu zahlen.  
4.1.  Die Laufzeit der jeweils zu erbringenden Dienstleistungen  
wird in dem jeweiligen Auftrag vereinbart.  



den  von  10.7. Unberührt  

werden  abgegeben  Garantieerklärungen  10.6.  

vereinbarte  

10.2. Die  Parteien  haften  einander  für  Schäden,  die  auf  einer  
leicht fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen nur, sofern wesent-  
liche  Vertragspflichten  (Kardinalpflichten)  verletzt  werden.  Die  
Haftung ist dabei begrenzt auf den vertragstypischen und vor-  
hersehbaren Schaden, maximal jedoch 50 Prozent des Auftrags-  

8.1.  Soweit nicht abweichend vereinbart, räumen wir dem Kun-  
den vorbehaltlich der vollständigen Zahlung der vereinbarten  
Vergütung das nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare und  
nicht übertragbare Recht ein, die im Rahmen der Dienstleistun-  
gen erbrachten Arbeitsergebnisse im Rahmen des Zwecks der  
jeweiligen Beauftragung zu nutzen. Im Übrigen verbleiben alle  
Rechte bei uns.  

8.2.  Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde berechtigt, die  
von uns gefertigten Arbeitsergebnisse wie Berichte, Gutachten,  
Entwürfe, Pläne oder Berechnungen ausschließlich für eigene,  
interne  Zwecke  zu  verwenden;  anderweitige  Verwendungen  
bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  

8.3.  Wir  behalten  uns  das  Eigentum  an  Materialen,  die  die  
Arbeitsergebnisse verkörpern bzw. bei Erbringung der Dienst-  
leistungen erstellt oder verwendet wurden, bis zur vollständigen  
Zahlung der vereinbarten Vergütung vor.  

8.4.  Wenn und soweit an den Arbeitsergebnissen Urheberrechte  
oder sonstige Schutzrechte entstehen, verbleiben diese bei uns.  
Gleiches gilt ausnahmslos, soweit wir eigene Methoden, Ergeb-  

 Sofern  

werts. Als Auftragswert ist zu verstehen:   

ähnlich  oder  Programme/Software  nisse,  

die  Dauerschuldverhältnissen  a) bei  

7.6.  Mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist kommt der Kun-  
de in Verzug. Die Vergütung ist während des Verzugs zum je-  
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir  
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-  
zugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch  
auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.  

7.7.  Dem  Kunden  stehen  Aufrechnungs-  oder  Zurückbehal-  
tungsrechte  nur  insoweit  zu,  als  sein  Anspruch  rechtskräftig  
festgestellt oder unbestritten ist. Bei Schlechtleistungen bleiben  
die Gegenrechte unberührt.  

7.8.  Wird nach Abschluss des Auftrags erkennbar, dass unser  
Anspruch auf die Vergütung durch mangelnde Leistungsfähig-  
keit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung  
eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen  
Vorschriften  zur  Leistungsverweigerung  und  –  gegebenenfalls  
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Die  
gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristset-  
zung bleiben unberührt.  

 
 
 
 
 
 

 Netto-  
Jahresvergütung des Vertragsjahres, in dem das Schaden auslö-  
sende Ereignis aufgetreten ist   
b) ansonsten der Netto-Auftragswert eines Einzelvertrages.  

10.3. Die Parteien haften einander für alle Schäden unbeschränkt,  
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-  
zung beruhen, oder eine Verletzung des Lebens, des Körpers  
oder der Gesundheit darstellen.  

10.4. Schadenersatzansprüche nach den vorstehenden Haftungs-  
regelungen schließen Aufwendungsersatzansprüche ein.  

10.5. Die Haftung für entgangenen Gewinn und nicht realisierte  
Einsparungen ist ausgeschlossen.  

8.  Nutzungsrechte   sollen,  
bedürfen diese zu ihrer Gültigkeit einer gesonderten Vereinba-  
rung, die als Anlage dem jeweiligen Vertrag beizufügen ist. Die  
Verwendung  von  Begriffen  wie  Garantie,  Zusicherung  oder  
zugesicherte Eigenschaft begründet aus sich selbst heraus keine  
Garantie im Sinne des BGB, sondern ist ausschließlich leistungs-  
beschreibend zu verstehen.  

 vorstehenden   Haftungsregelungen  
bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

11.  Rechtswahl und Gerichtsstand  

11.1. Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen den  
Parteien gilt das deutsche Recht unter Ausschluss internationa-  
len Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

11.2. Ausschließlicher, auch internationaler, Gerichtsstand für alle  
sich  aus  dem  Vertragsverhältnis  unmittelbar  oder  mittelbar  
ergebenden Streitigkeiten ist Tübingen. Wir sind jedoch auch  
berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu  
erheben.  

 

 schutzfähiges  
Knowhow einsetzen, hinsichtlich aller hiervon für uns bestehen-  
den gewerblichen Schutzrechte.  

8.5.  Wir dürfen Nutzungsrechte, die wir dem Kunden einge-  
räumt  haben  widerrufen,  wenn  der  Kunde  nicht  unerheblich  
gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt.  
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9.  Vertraulichkeit und Geheimhaltung  

9.1.  Die  der  anderen  Vertragspartei  zugänglich  gemachten  
Informationen  dürfen  ausschließlich  für  die  Zwecke  des  be-  
troffenen  Auftrags  verwendet  und  Dritten  nicht  zugänglich  
gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten  
zugänglich  gemacht  werden  sollen  oder  dem  Dritten  bereits  
bekannt sind. Dritte sind nicht die zur Durchführung des Auf-  

trags hinzugezogenen freien Mitarbeiter oder Subunternehmer.  

9.2.  Die Verpflichtung zur Geheimhaltung endet drei Jahre nach  
vollständiger Erfüllung des betroffenen Auftrags.  

10.   Haftung der Parteien  

10.1. Die Parteien haften einander für Schäden nur nach Maßga-  
be der folgenden Bestimmungen, soweit nicht gesetzlich zwin-  
gend eine verschuldensunabhängige Haftung vorgeschrieben ist  
oder die Haftung auf einer verschuldensunabhängigen Garantie  
beruht.  
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